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info 13421 Coronavirus - Aktuelle Informationen 

  
S.-H. Gemeindetag  Reventlouallee 6  24105 Kiel  24105 Kiel, 23.03.2021 

Empfänger   

der SHGT – info – intern Reventlouallee 6/ II. Stock 

- Ämter  Haus der kommunalen Selbstverwaltung 

- Gemeinden Telefon: 0431 570050-50 

- Zweckverbände  Telefax: 0431 570050-54 

im Verbandsbereich des SHGT E-Mail: info@shgt.de 

 Internet: www.shgt.de 

 
 Aktenzeichen: 53.40.01 Bü/An 
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SHGT - info-intern Nr. 134/21 

Coronavirus: Aktuelle Informationen 

- Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse in Schleswig-Holstein 
- Impfung durch Arztpraxen startet ab 6. April 
 

 
Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse in Schleswig-Holstein 
Der Ministerpräsident hat sich am 23. März 2021 zum weiteren Vorgehen hinsichtlich 
der jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern (siehe info-intern Nr. 131/21) geäu-
ßert. Folgende Informationen zu den konkreten Planungen für Schleswig-Holstein 
sind hervorzuheben: 

 Die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes wird im Lauf der Woche zu-
nächst bis zum 11. April 2021 verlängert. 

 Ab dem 12. April wird die Außengastronomie in denjenigen Kreisen geöffnet, in 
denen dann die 7-Tage-Inzidenz stabil den Wert 100 unterschreitet. Dann gilt dort 
auch das Alkoholverbot nicht mehr. 

 Die zwischen Bund und Ländern verabredete „Erweiterte Ruhezeit zu Ostern“ soll 
einen „sehr stringenten Lockdown“ in Form einer „feiertagsähnlichen Situation“ 
am 1.4. und 3.4. bedeuten, an denen „die Arbeit ruht“.  

 Es ist also davon auszugehen, dass an beiden Tagen das Regelwerk wie an Fei-
ertagen gilt. Der 1.4. und der 3.4. werden wie ein Sonntag behandelt, es gilt 
Lohnfortzahlung ohne Arbeit (Ausnahme: Lebensmitteleinzelhandel bleibt am 3.4. 
geöffnet). Die Landesbehörden werden am 1.4. geschlossen. 

 Die „Erweiterte Ruhezeit zu Ostern“ soll nach unseren Informationen durch eine 
Muster-Rechtsverordnung des Bundes gestützt auf § 28a IfSG geregelt werden, 
die am Abend des 24.3. vom Bund an die Länder geht und von den Ländern um-
zusetzen ist.  

 Bis zum 28. März will die Landesregierung entscheiden, in welchen Kreisen oder 
Gebieten die zwischen Bund und Ländern verabredete Möglichkeit zu Modellpro-
jekten genutzt werden soll, in denen weitere Öffnungsschritte und Teststrategien 

- 



- 2 - 

 

erprobt werden. 

 Die Landesregierung wird – wie angekündigt – (siehe info-intern Nr. 128/21) noch 
einen Erlass mit Maßnahmen für den Fall erarbeiten, dass in einem Kreis die 7-
Tage-Inzidenz von 100 überschritten wird. Ausgangsbeschränkungen werden 
aber nicht dazu gehören. 

 
 
Impfung durch Arztpraxen startet ab 6. April  
Das Gesundheitsministerium hat am 23. März nach Gesprächen mit der Kassenärzt-
lichen Vereinigung (KVSH) darüber informiert, dass die niedergelassenen Ärzte ab 
dem 6. April landesweit in rund 1.500 Praxen die -holsteinische Impfkampagne un-
terstützen (siehe dazu schon info-intern Nr. 129/21). Da im Monat April die verfügba-
re Impfstoffmenge noch sehr klein sein wird, wird die KVSH den Ärzten empfehlen, 
zunächst die zuhause Pflegebedürftigen inklusive zweier Kontaktpersonen zu imp-
fen. Patienten sollten daher davon absehen, sich selbst aktiv mit einer Terminanfrage 
an ihren Arzt zu wenden.  
 
 

- Ende info-intern Nr. 134/21 - 
 
 


